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Erzieherin / Erzieher in der 
praxisintegrierten Ausbildung 

Sichere Jobperspektiven und vielseitige Einsatzfelder 

bieten sich für Auszubildende zur Erzieherin/ zum 

Erzieher bei der Caritas. Mit über 200.000 Kräften in 

rund 10.000 Einrichtungen und Diensten deutsch-

landweit ist die Caritas einer der größten und 

erfahrensten Arbeitgeber und Ausbilder von 

Berufstätigen im Sozial- und Erziehungsdienst. 

Auszubildende in der praxisintegrierten Ausbildung zur  

Erzieherin/ zum Erzieher sind während ihrer dreijährigen 

Ausbildung bei der Caritas in Anlage 7 Teil II Abschnitt D  

zu den AVR* eingruppiert.  

Die Vergütung von Auszubildenden setzt sich aus ver-

schiedenen Bestandteilen zusammen: Das monatliche  

Gehalt laut AVR liegt zwischen 1.415,69 Euro im ersten 

und 1.578,38 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Darüber  

hinaus erhalten Auszubildende eine Zulage in Höhe von 

11,11 Euro pro Monat. Hinzukommen, abhängig von den 

Arbeitszeiten, eine Schichtzulage von 75,00 Euro sowie 

Zeitzuschläge für Arbeit am Sonntag oder nachts. Mit der 

Novembervergütung wird zusätzlich eine Jahressonder-

zahlung von 90,00 Prozent der Monatsvergütung ausbe-

zahlt. Zusätzlich zu den bereits genannten Vergütungs- 

bestandteilen finanziert der Arbeitgeber eine betriebliche 

  

 

 

Altersversorgung, beispielsweise bei der Katholischen 

Zusatzversorgungskasse (KZVK) in Köln**.  

Die regelmäßige Arbeitszeit bei vollem Beschäftigungs-

umfang beträgt 39 Stunden pro Woche.  

Bei einer 5-Tage Woche gewährt die Caritas 30 Tage  

Urlaub.  
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Erzieherin / Erzieher *** 

im 1. Ausbildungsjahr: 
 pro Monat pro Jahr 

Tabellenentgelt 1.415,69 € 16.988,28 €  

Ausbildungszulage 11,11 €  133,32 €  

Schichtzulage 75,00 €  900,00 €  

Jahressonderzahlung (90,00 %)   1.351,62 €  

Gesamtvergütung 1.501,80 €  19.373,22 €  

daraus ergibt sich ein  

Beitrag zur KZVK (6,00 %)**  1.162,39 € 

 

 

im 2. Ausbildungsjahr: 
 pro Monat pro Jahr 

Tabellenentgelt 1.477,07 €  17.724,84 €  

Ausbildungszulage  11,11 €   133,32 €  

Schichtzulage  75,00 €   900,00 €  

Jahressonderzahlung (90,00 %)   1.406.86 €  

Gesamtvergütung  1.563,18 €   20.165,02 €  

daraus ergibt sich ein  

Beitrag zur KZVK (6,00 %)** 

 

1.209,90 € 

 

 

im 3. Ausbildungsjahr: 
 pro Monat pro Jahr 

Tabellenentgelt 1.503,38 €  18.940,56 €  

Ausbildungszulage  11,11 €  133,32 €  

Schichtzulage  75,00 €  900,00 €  

Jahressonderzahlung (90,00 %)   1.498,04 €  

Gesamtvergütung  1.664,49 €   21.471,92 €  

daraus ergibt sich ein  

Beitrag zur KZVK (6,00 %)** 

 

1.288,32 € 

 

 

 

 

 

Hinweis: Außerdem existieren noch landesrechtlich geregelte 

Ausbildungen zur Kinderpfleger/in bzw. zur sozial(pädagogi-

schen) Assistenz. Diese Ausbildungen dauern ein bis zwei 

Jahre. Die Ausbildungsvergütung orientiert sich häufig an An-

lage 7 Teil II Abschnitt C. Sie beträgt dann im ersten Jahr 

1.339,91 Euro. Im zweiten Jahr liegt das Tabellenentgelt bei 

1.398,21 Euro.  

 

Weitere Informationen zur KZVK: 

http://www.kzvk.de/versicherte/betriebsrente/ 

Hinweise: 

Da die Höhe der Zeitzuschläge monatlich variiert, werden sie hier 

nicht berücksichtigt – die Gesamtvergütung kann entsprechend 

höher sein. 

 

* Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des  

Deutschen Caritasverbandes (AVR): Hier sind die Regelungen  

für die unterschiedlichen Berufsgruppen jeweils in „Anlagen“  

beschrieben. Die Vergütung für Auszubildende (Tabellenentgelt) 

in Anlage 7 AVR ist nach Ausbildungsjahren gestaffelt. 

 

** Neben der KZVK gibt es weitere Zusatzversorgungskassen wie 

z.B. die Bayrische Versorgungskammer und in Baden-Württem-

berg den KVBW. Zum Teil sind Eigenbeiträge der Beschäftigten 

enthalten, z.B. bei der KZVK derzeit 0,40 Prozent.  

Einen Anspruch auf Zusatzversorgung erhalten Versicherte nach 

fünf Jahren Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse. 

 

*** Die praxisintegrierten Ausbildungsgänge zur Erzieherin / zum 

Erzieher erfolgen nach landesrechtlichen Regelungen. Neben der 

neueren und mittlerweile weit verbreiteten praxisintegrierten Form 

der Ausbildung gibt es weiterhin die klassische konsekutive Form 

mit einer rein schulischen Ausbildung an Fachschulen, Fachaka-

demien und Berufskollegs und einem nachfolgenden Berufsprak-

tikum in einer Einrichtung. 
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